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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	APname: Arbeitsstätte/Arbeitsräume - Raumklima, künstliche Beleuchtung, abweichende Regelungen für bestimmte Räume sowie Container
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Grundsätzliche Anforderungen an das Raumklima und, künstlicher Beleuchtung. Abweichende Regelungen für bestimmte Räume bei kurzen Aufenthalt sowie bei provisorischer Nutzung von Container und Wohnwagen.
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	: 
	OENormen: Arbeitsstättenverordnung - AStV §§ 28 -31
Normen - EN 12464
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	Textfeld3: 
	Gefährdung: Arbeitsräume - Raumklima
(Ausnahmen AStV § 28 Abs. 5 Z1 vor 31. 12.1983)
	Gefährdung: Arbeitsräume - Beleuchtung - künstliche Beleuchtung
	Gefährdung: Abweichende Regelungen f. bestimmte Räume
	Gefährdung: Abweichende Regelungen f. Container u. ähnliche Einrichtungen als Arbeitsraum (provisorisch, zeitlich begrenzte Behelfslösung, Nutzung von Gebäuden wegen Umbaumaßnahmen nicht möglich, wegen zumindest jährlichem Standortwechsel wie mobile Verkauf-, oder Sammeleinrichtungen).
(Ausnahmen AStV §1 Abs.4 und §31 Abs.1-3, vor 31.12.1998)	
	Massnahmen: * Raumtemperaturen - zwischen 19 und 25 °C bei geringer körperlicher Belastung, zwischen 18 und 24 °C bei normaler körperlicher Belastung, mindestens 12 °C bei hoher körperlicher Belastung (siehe auch Erlass BMASK-461.304/0004-VII/A/2/2014).
* Klima- od. Lüftungsanlage warme Jahreszeit - Lufttemperatur 25 °C möglichst nicht überschreiten oder sonstige Maßnahmen um eine Temperaturabsenkung zu erreichen.
* Luftgeschwindigkeit 0,10 m/s bei geringer körperlicher Belastung, 0,20 m/s, bei normaler körperlicher Belastung, 0,35 m/s bei hoher körperlicher Belastung. Abweichung erlaubt - wenn Aufgrund der Nutzungsart des Raum nicht möglich, aber zumindest an ortsgebundenen Arbeitsplätzen. Wenn auch nicht möglich - technische Maßnahmen wie Abschirmen von Zugluftquellen oder wärmestrahlender Flächen, Kühlen, Einblasen trockener oder feuchter Luft, Verminderung der Einwirkungsdauer.
Klimaanlage - Luftfeuchtigkeit zwischen 40% -70%, Raumthermometer und Hygrometer erforderlich.
	Massnahmen: * Räume entsprechend der Nutzungsart ausreichend beleuchtbar einrichten 
* Anforderungen - Von Ein- und Ausgängen schaltbar, Lichtschalter leicht zugänglich und erforderlichenfalls bei Dunkelheit erkennbar, Beschaffenheit und Anbringung - ohne Gefährdung für AN, im ganzen Raum,0,85m über dem Boden gemessen, mind. 100 Lux (Allgemeinbeleuchtung),  Beleuchtungsstärke f. Arbeitsplätze  lt. ÖNORM EN 12464 u. ev. Zusatzbeleuchtung, 
* Auswahl, Positionierung - Vermeidung von großen Leuchtdichten, große Leuchtdichteunterschiede, Flimmern, stroboskopische Effekte sowie direkte und indirekte Blendung im Gesichtsfeld.
	Massnahmen:  Voraussetzung f. die Anwendung der Abweichung - Aufenthalt max. 2 Std. täglich (keine Durchschnittsbildung über mehrere Tage erlaubt), Raum fiktiv unterteilt, restliche Arbeitszeit nur in Räumen die nach §§ 23-29 AStV entsprechen u. Bodenfläche des Raumes > 100m2.
* Anwendung bei Abweichung (Weiterverwendung) möglich - wenn Mindestbodenfläche, Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung nicht entspricht, die lichte Raumhöhe mind. 2,1m beträgt, die Lufttemperatur bei normaler körperlicher Tätigkeit zumindest 16°C beträgt, zum Erreichen der erforderlichen Luftgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit alle techn. Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 
* Keine Ausnahme möglich - in Bezug auf die Anforderungen des Mindestluftraum, der Lüftungsöffnungen bei natürlicher Lüftung sowie der mech. Be-, und Entlüftung wenn erschwerte Bedingungen (erhöhte Wärmeeinwirkung, Belastung der Raumluft durch gefährliche Stoffe) vorliegen.
* Meisterkojen, Portierslogen u. Kassenschalter innerhalb von Räumen - Lichteintrittsflächen, Sichtverbindung u. müssen nicht direkt ins Freie führen, wenn umgebender Raum diese Anforderungen erfüllt.
* Meisterkojen und Portierslogen innerhalb von Räumen - Ausnahme f. Mindestbodenfläche zulässig.
* Kassenschalter innerhalb von Räumen - Ausnahme Mindestraumhöhe, Mindestbodenfläche u. Mindestraumvolumen zulässig.
	Massnahmen: * Für Baustellencontainer, Baustellenwagen  siehe § 46 AStV
* Lichte Höhe bei Wohnwagen oder ähnlichen Einrichtungen mindestens 2,3 m, bei stationären Containern mindestens 2,5 m.
* Bodenfläche des Raumes mind. 4,0 m² je AN
* Freier Luftraum mind. 10 m3 (ohne Einbauten) je AN 
* Verkehrswege mind. 0,8 m
* AStV § 27 Abs. 3 u. 4 ist nicht anzuwenden (mech. Be-, und Entlüftung, Luftzuführung- Außenvolumen, Umluftbetrieb, Erwärmen bzw. Abkühlen zugeführter Luft,...).
* Container, Wohnwagen oder sonstige ähnliche Einrichtungen als Arbeitsräume - nur wenn Decken, Wände und Böden ausreichend wärmeisoliert sind.
* Für Container, Wohnwagen oder sonstige ähnliche Einrichtungen, die am 31. Dezember 1998 bereits als Arbeitsräume genutzt wurden, gelten die in der AStV §30 Abs.4 (abweichende Regelungen für bestimmte Arbeitsräume) angeführten Ausnahmen. Dies gilt auch für vorwiegend als Witterungsschutz errichtete Räume wie Verkaufsstände oder Kassenschalter, die am 31. Dezember 1998 bereits als Arbeitsräume im Sinne des § 1 Abs. 4 genutzt wurden. Dies gilt auch für vorwiegend als Witterungsschutz errichtete Räume wie Verkaufsstände oder Kassenschalter, die am 31. Dezember 1998 bereits als Arbeitsräume im Sinne der AStV § 1 Abs. 4 (mind. 1 ständiger Arbeitsplatz) genutzt wurden.
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